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Sicherheit

duldet

Wettbewerb!

keinen
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Brauchen wir heute eigentlich 

noch den Schornsteinfeger?
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Wozu Betriebs- und Brandsicherheit

– es brennt doch nicht mehr?

Jährlich registrieren die

Jährlich registrieren die

Versicherungen eine große

Versicherungen eine große

Zahl von Bränden.

Zahl von Bränden.
Die Folgen sind:

Die Folgen sind:ca. 600 Brandtote

ca. 600 Brandtoteca. 6.000 Verletzte

ca. 6.000 VerletzteSchäden in Millionenhöhe

Schäden in Millionenhöhe
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Vom Schornsteinfegerhandwerk entdeckte und von

Marktpartnern beseitigte Mängel verhindern
großen Schaden und menschliches Leid
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Mängel an Verbindungsstücken

Mängel an Schornsteinen

Mängel an Abgasleitungen im Überdruck

Mängel an Luft-Abgas-Systemen

Mängel an Gasgeräten der Art C

Mängel an Zusatzeinrichtungen

Mängel an Lüftungseinrichtungen für Feuerungsanlagen

Mängel an gewerblichen Dunstabzugsanlagen

Mängel an Sicherheitseinrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten

sonstige Mängel

Erhebung 2003: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks -ZIV-
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Nur frühzeitig entdeckte

Nur frühzeitig entdeckte

bauliche Mängel

bauliche Mängel

verhindern Unfälle und

verhindern Unfälle und

Brände von morgen!

Brände von morgen!
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durch andere durch andere 

Fachhandwerker und Fachhandwerker und 

Marktpartner abgestellt Marktpartner abgestellt 

werden!werden!

DasDas

SchornsteinfegerhandwerkSchornsteinfegerhandwerk

sorgt dafür, dass sorgt dafür, dass 

aufgedeckte Mängelaufgedeckte Mängel
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Es sieht ja
keiner

-doch, der

Schornsteinfeger!
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Es wird schon 

nichts passieren, 

ich bin in der 

Wanne, wenn die 

Decke brennt.

Wer außer dem 

Schornsteinfeger-

handwerk kann die

Betriebs- und 

Brandsicherheit
bei

Feuerungsanlagen

gewährleisten?
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Auch moderne Feuerstätten Auch moderne Feuerstätten 

müssen überprüft werden!müssen überprüft werden!
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Abgaswegeüberprüfung

und

CO-Messung

verhindern Vergiftungen 

und mögliche Todesfälle
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CO-Unfälle im EU-Vergleich

• Deutschland: 5  Tote  / 80  Mio. Einw.

• Belgien: 200 Tote /    9  Mio. Einw.

• Frankreich:        400 Tote /  60  Mio. Einw.

7.500 CO-Vergiftungen

• Großbritannien: 60 Tote /  58  Mio. Einw.

• Luxemburg: 4 Tote / 0,4  Mio. Einw.

• Ungarn:               50 Tote /  10   Mio. Einw.

• Polen:   150 Tote /  38   Mio. Einw.
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Anforderungen der EnEV

Heizungsanlagen bis Baujahr 1978 sind bis zum 

31.12. 2006 zu erneuern

Nachrüstverpflichtung für Regelung, 

Zeitschaltung, Thermostatventile und selbsttätig 

geregelte Umwälzpumpen

Dämmen von Rohrleitungen

Dämmen von Geschossdecken bis 2006

Mindestanforderungen an den U-Wert bei 

Änderungen von mehr als 20% eines jeweiligen 

Bauteils.
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Vollzug der EnEV

durch das

Schornsteinfegerhandwerk?
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Überprüfungen nach § 12 (1) der EnEV 

ohne Dunkelstrahler, Lufterhitzer, 

Prozessfeuerungen

9,0%Durchschnitt aller überprüften Anlagen

7,6%3354.399
nicht

bekannt
Fest

9,5%16.319172.0001.534.000Flüssig

8,4%825598.000750.000Gasförmig

AbweichungÜberprüftGesamtzahlBrennstoffe

Erhebung: Schornsteinfegerinnung Schwaben-Augsburg
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Altersstruktur der 

mess- und überprüfungspflichtigen 

Heizungsanlagen
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Erhebung: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks -ZIV-
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Heizöl  

Gas
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Das Schornsteinfegerhandwerk hat festgestellt, dass 

über 20% der mess- und überprüfungspflichtigen

Heizungsanlagen einen Abgasverlust größer 9% haben
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Abgasverlust:

Erhebung: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks -ZIV-
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Fazit:   bei 1% höherem Abgasverlust steigt der 

Energieverbrauch und die Umweltbelastung

2 Mio. Tonnen CO2 mehr

Umweltbelastung
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Schornsteinfeger

sind auch 

Energieberater!

In jedem 

zweiten Kehrbezirk 

ist bereits ein 

qualifizierter

Energieberater des 

Handwerks tätig
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Mehr als 180.000.000 Daten müssen zur Beurteilung von 

über 15 Mio. messpflichtigen Heizungsanlagen vom

Schornsteinfegerhandwerk erfasst und ausgewertet werden

15.032.700

6.406.700 6.699.000

779.100
1.147.800
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16.000.000

Gesamt Ölheizungen Gasbrenner mit Gebläse Gasbrenner ohne

Gebläse

raumluftunabhh.

Gasfeuerstätten

Erhebung 2003: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks -ZIV-
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Wer außer dem Schornsteinfeger kann den 

Betreiber auf Umweltverstöße hinweisen?
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Wirtschaftsfaktor Schornsteinfegerhandwerk

Wegfall von 40 – 50.000 Arbeitsplätzen in anderen 

Gewerken

Wegfall eines jährlichen Investitionsvolumens von 

1,7 Milliarden €

Insolvenzen in den angrenzenden Handwerken 

es entfallen an Gewerbesteuer pro Jahr rund 15 Mio. €
es entfallen an Sozialversicherungsbeiträge von Meistern 

und Gesellen pro Jahr rund 180 Mio. €

Eine Änderung des derzeitigen Systems des 

Schornsteinfegerhandwerks mit ca. 8.000 

Betrieben hat gemäß einer Studie des 

Forschungszentrums Jülich nachfolgende 

Auswirkungen:
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Zeit der Reformen –
das Schornsteinfegerhandwerk ist dabei

• Änderung von 

– Handwerks-Ordnung

– Schornsteinfegergesetz 

– Kehrordnung

– Kehrgebührenordnung

– 1. BImSchV

– Baurecht
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Deregulierung und 

Entbürokratisierung

• EU-Vertragsverletzungsverfahren
– Die Regelungen des Schornsteinfegerhandwerks 

verstoße gegen die Dienstleistungs- und 

Niederlassungsfreiheit

– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

• ist für Wettbewerbsfreiheit

– Interessengruppen 

• sind für Abschaffung des Monopols des Staates

– Stimmungsmache der Medien gegenüber dem 

Monopol des Staates
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Eckpunkte des Wettbewerbsmodells

• Beleihungsbereich des Bezirksschornstein-
fegermeisters soll reduziert werden

• Wettbewerb für Kehr-, Mess- und Prüfaufgaben
• Nebenerwerbsverbot für den Bezirksschorn-

steinfegermeister wird aufgehoben
• Kontrollaufgaben des Bezirksschornstein-

fegermeisters, ob Hauseigentümer den Pflichten 
nach KÜO und BImSchV nachkommt

• Feuerstättenkontrolle alle 5 Jahre durch den 
Bezirksschornsteinfegermeister

• Bauabnahmen bei neuen Feuerungsanlagen
erfolgen durch den Bezirksschornsteinfegermeister

Gedankenmodell: BMWA - Stand Dez. 2004
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Wettbewerb im 

Schornsteinfegerhandwerk bedeutet:

• Verlust von Betriebs- und Brandsicherheit

• Verzicht auf den bewährten Vollzug von 
Rechtsverordnungen

• Verlust der flächendeckenden und neutralen 
Kontrolle der Feuerungsanlagen

• Verschärfung der Klimaproblematik

• Mehr Bürokratieaufwand

• Höhere Kosten für den Betreiber

• Keine Ausführung von unrentablen, jedoch 
erforderlichen Arbeiten

• Vernichtung von nachgeschalteten 
Arbeitsplätzen

• Verlust von Ausbildungsplätzen
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Modifiziertes Schornsteinfeger-System

• Kehrbezirk mit einem zuständigen 

Schornsteinfeger bleibt

• Vergabe des Kehrbezirkes wird zeitlich 

begrenzt

• Abschaffung der Bewerberlisten

• Vergabe der Kehrbezirke an den Best-

Qualifizierten (auch EU-Bürger)

• Modifizierung von KÜO, KÜGebO und 

BImSchV – Positionspapiere aller 

beteiligten Verbände liegen vor
(Ausführlicher Text als Anhang dieser Information)

Beschluss beim Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks: Weimar 17. Juni 2004
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Modifiziertes Schornsteinfegersystem

Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks – Zentralinnungs-

verband (ZIV) – setzt sich für ein modifiziertes Schornsteinfegersystem ein. 

Im konkreten Fall bedeutet dies, dass der Kehrbezirk mit der Besetzung eines 

geprüften Schornsteinfegermeisters die Grundlage bildet. Die Bewerbung um 

einen Kehrbezirk, die Kehrbezirksvergabe sowie die damit verbundenen 

Verwaltungstätigkeiten sollen in ein bürokratieentlastendes und 

europataugliches System umgesetzt werden.

Folgende Veränderungen werden angestrebt:

1.  Die Kehrbezirksvergabe wird unter Wettbewerbsbedingungen 

ausgeschrieben. Dadurch besteht auch für  EU-Bürger die Möglichkeit, sich 

um einen Kehrbezirk in Deutschland zu bewerben. Kehrbezirke werden nur 

noch für die Dauer von 10 Jahren vergeben. Nach Ablauf von 10 Jahren wird 

der Kehrbezirk erneut öffentlich ausgeschrieben. Der bisherige 

Kehrbezirksinhaber kann sich erneut am Ausschreibungsverfahren beteiligen.

Konsequenz: Die zeitliche Begrenzung und die Möglichkeit der erneuten 

Bewerbung ist ein Leistungsanreiz für eine ordentliche Arbeitsausführung, bei 

der noch mehr die Kundenzufriedenheit berücksichtigt wird.

Sowohl der Kehrbezirksinhaber als auch seine Mitarbeiter werden in Zukunft 

keinen sicheren Arbeitsplatz mehr haben.

Beschluss beim Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks: Weimar 17. Juni 2004
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Modifiziertes Schornsteinfegersystem

2. Bewerberlisten werden abgeschafft. Um die Verwaltung zu entlasten, 

werden die Innungen in das Ausschreibungsverfahren eingebunden.

Konsequenz: Die qualifiziertesten und besten Bewerber setzen sich durch, da

ein Schornsteinfegermeister nicht mehr automatisch einen Kehrbezirk nach 

einer gewissen Wartezeit erhält.

3. Bei unüberbrückbaren Schwierigkeiten zwischen dem Kehrbezirksinhaber 

und dem Bürger wird der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, einen anderen 

Kehrbezirksinhaber bzw. EU-Bürger mit der Ausführung der Arbeiten zu 

beauftragen.

4. Tätigkeiten, die nicht unter den Vorbehaltsbereich des § 13 

Schornsteinfegergesetz (SchfG) fallen, können von Kehrbezirksinhabern 

sowie auch von Schornsteinfegern, die aus einem Mitgliedstaat der EU 

kommen, dem Bürger angeboten werden.

5. Der Bezirksschornsteinfegermeister erlässt bei vorgefundenen Mängeln 

sowie aufgrund der 1. BIMSchV einen Verwaltungsakt mit Rechtsmittel-

belehrungen.

Konsequenz: Entlastung der Verwaltung und Bürokratieabbau.

Beschluss beim Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks: Weimar 17. Juni 2004
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Modifiziertes Schornsteinfegersystem

6. § 17 (Wohnsitzforderung) und § 18 (Zugehörigkeit zur Feuerwehr) SchfG 

entfallen.

7. Nach dem Ergebnis des Technischen Hearings vom 21. und 22. Januar 

2004 in Stuttgart müssen Überprüfungsintervalle dem Stand der Technik 

angepasst werden. Konsequenz ist, dass es längere Überprüfungsintervalle 

geben wird.

Konsequenz: Der Kunde wird mit weniger Gebühren und Zeitaufwand 

belastet.

8. Da die Kehrbezirksinhaber flächendeckend organisiert sind und durch ihre   

Überprüfungstätigkeiten  Arbeitsplätze in anderen Wirtschaftszweigen 

schaffen, sollten die Vertreter der Politik darüber nachdenken, das 

Schornsteinfegerhandwerk mit anderen Aufgabenfeldern (z.B. 

Energieanstoßberatung, Überprüfung von gewerblichen Dunstanlagen, 

Überprüfung von Lüftungsanlagen, Überprüfung von 

Brennstoffversorgungseinrichtungen, Überprüfung von Öltanks in 

Hochwassergebieten etc.) zu beauftragen.

Konsequenz: Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und der 

Gesetzesvollzug werden von beliehenen Unternehmern effizient überwacht.

Beschluss beim Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks: Weimar 17. Juni 2004
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Für ein sicheres Zuhause und eine intakte Umwelt

Der Schornsteinfeger Der Schornsteinfeger ––
Ihr BrandschutzIhr Brandschutz--,,

EnergieEnergie--
undund

UmweltschutzexperteUmweltschutzexperte


